
Antrag 

 

der Abgeordneten Waldhäusl, Königsberger, Ing. Huber, Landbauer, 

Dr. Krismer-Huber und Weiderbauer 

 

betreffend: Rücklagen der gemeinnützigen Wohnbauträger für Bautätigkei-
ten verwenden, ansonsten volle Besteuerung 

 

 

Gemeinnützige Wohnbauträger in Niederösterreich verfügen einerseits vielfach über 

beachtliche Rücklagen, andererseits herrscht ein großer Mangel an leistbarem 

Wohnraum in allen Regionen. 

Die Freiheitlichen fordern daher, dass künftig ein erheblicher Teil des Kapitals für den 

Neubau von Wohnraum herangezogen wird, oder ansonsten voll besteuert werden 

soll. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Gelder tatsächlich den Kernaufgaben 

der gemeinnützigen Genossenschaften zugeführt und nicht für versteckte Parteienfi-

nanzierung verwendet werden. 

Um ihrem sozialpolitischen Auftrag zur Schaffung leistbaren Wohnraums zu garantie-

ren, erhalten Wohnbauträger im Rahmen der Wohnbauförderung erhebliche Geldmit-

tel und sind grundsätzlich von Ertragssteuern befreit. Dies ist dann gerechtfertigt, 

wenn sich die Bauträger tatsächlich dem Gemeinwohl dienend erweisen.  

 

Die Gefertigten stellen daher folgenden 
 
 

Antrag 
 
 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„1) Der NÖ Landtag spricht sich im Sinne der Antragsbegründung für die Verwen-

dung von Rücklagen der gemeinnützigen Wohnbauträger zur Schaffung von 

neuem Wohnraum aus. 

2) Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, im Sinne der Antragsbegründung, 

im eigenen Wirkungsbereich und in Zusammenarbeit mit dem Bund, alle rechtli-

chen Schritte umzusetzen, damit die Rücklagen der gemeinnützigen Wohnbau-

träger zur Schaffung von neuem Wohnraum verwendet werden." 

Landtag von Niederösterreich 
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Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Rechts- und Verfassungsaus-

schuss so rechtzeitig zur Vorberatung zuzuweisen, dass eine Behandlung am 15. 

Oktober 2015 möglich ist. 


